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§ 126 
Raub

(1) Wer mit Gewalt gegen einen Menschen oder durch 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leben oder Gesund
heit im sozialistischen, persönlichen oder privaten Eigentum 
stehende Sachen wegnimmt oder sich auf die gleidie Weise 
den Besitz von ihm entwendeter Sachen zu sichern sucht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

1. Die A ngriffsrichtung und Schwere des Raubes w ird in erster Linie 
durch die gew altsam e Beeinträchtigung d er persönlichen Freiheit

des Menschen bestim m t. Der Raub w ird daher, abweichend von der 
früheren Regelung, system atisch in den A bschnitt der S traftaten  
gegen die Persönlichkeit des Menschen eingeordnet. Das Eigentum  w ird 
durch § 126 m it geschützt. Der Schutz des § 126 erstreckt sich sowohl 
auf das gesellschaftliche als auch auf das persönliche und private Eigen
tum.

Der § 126 unterscheidet zwei Begehungsformen des Raubes, und zw ar
— die gew altsam e W egnahm e von Sachen 
und
— die gew altsam e Sicherung des Besitzes an entw endeten Sachen.
Als M ittel kom m en die A nw endung von G ew alt und die D rohung m it 
einer gegenw ärtigen G efahr fü r Leben oder G esundheit in Betracht (vgl. 
§ 121 Anm. 2 und 3). "

2. Die beiden Begehungsform en unterscheiden sich nach der Ziel
richtung des angew endeten M ittels. Bei der gewaltsamen W eg

nahm e  d ient die G ew altanw endung oder D rohung dem Zweck, einen ge
leisteten oder einen zu erw artenden W iderstand gegen die W egnahm e zu 
überw inden bzw. von vornherein zu verhindern. Eine gew altsam e W eg
nahm e 'liegt auch dann vor, wenn der T äter das Opfer durch G ew alt 
oder Bedrohung m it einer gegenw ärtigen G efahr fü r Leben oder Ge
sundheit zwingt, die W egnahm e zu dulden. Die G ew altanw endung oder 
D rohung kann sich gegen jede Person richten, die gegen die W egnahme 
W iderstand leistet (Gew ahrsam sinhaber, Begleitperson, W adipersonal, 
eine dem Opfer zur Hilfe eilende Person) oder die vom T äter daran  
gehindert w erden soll, gegen die W egnahm e W iderstand zu leisten (Täter 
schlägt einen zufällig hinzukom m enden H ausbew ohner nieder, um  die be
absichtigte W egnahm e ungestört durchführen zu können). Bei der ge
w altsam en W egnahm e geht die G ew altanw endung oder D rohung der 
W egnahm ehandlung zeitlich voraus (Täter schlägt Opfer nieder, um einen 
W iderstand gegen die W egnahm e unmöglich zu machen) oder erfolgt 
gleichzeitig m it ih r (gewaltsam es Entreißen der Handtasche).


